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Il . Der Verkiehr mit Exploſtvſtoffen .
1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft :

4. wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubniß ! ) Schießpulver
oder andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von
Giftwaaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder bei der

Aufbewahrung, Beförderung , Verausgabung oder Ver⸗
wendung von Sprengſtoffen oder anderen explodirenden
Stoffen oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung
oder Feilhaltung dieſer Gegenſtände , ſowie der Arzneien
die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt .

2 . Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und ge⸗
meingefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen vom

9 . Juni 1884 .

( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 61 . )

§ 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von
Sprengſtoffen , ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von
Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem
die Mengen der hergeſtellten , aus dem Auslande eingeführten

Die Gewerbeordnung hat Schießpulver⸗Fabriken , Anlagen
zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art
unter die Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 ( Seite 71)nur mit polizeilicher Genehmigung errichtet werden dürfen ; das
Geſetz hat übrigens nur die Errichtung von beſonderen Anlagen,Veranſtaltung zur ( andauernden ) Zubereitung größerer Mengen imAuge , die gelegentliche Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schieß⸗
pulver iſt dagegen nicht von einer Erlaubniß abhängig gemacht und
Jedermann geſtattet .
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Der Verkehr mit Exploſipſtoffen . 129

oder ſonſt zum Zwecke des Vertriebs angeſchafften Spreng⸗ſtoffe, ſowie die Bezugsquellen und der Verbleib derſelben
erſichtlich ſein müſſen . Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigenBehörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen .

Auf Sprengſtoffe , welche vorzugsweiſe als Schießmittel
gebraucht werden , finden , vorbehaltlich abweichender landes⸗
rechtlicher Vorſchriften , die Beſtimmungen des erſten und zweitenAbſatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieſer Stoffe er⸗
folgt durch Beſchluß des Bundesraths. ! )

Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Gebrauch durch Reichs⸗oder Landesbehörden von der zuſtändigen Verwaltung her⸗
geſtellt , beſeſſen , eingeführt oder vertrieben werden , bleiben
die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes ebenfalls
ausgeſchloſſen .

§ 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſendie zur Ausführung der Vorſchriften in dem § 1 Abſatz 1
und 2, ſowie in dem §S 15 erforderlichen näheren Anord⸗
nungen und beſtimmen die Behörden , welche über die Geſucheum Geſtattung der Herſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes und der
Einführung von Sprengſtoffen Entſcheidung zu treffen haben.

§ 3. Gegen die verſagende Verfügung iſt nur die Be⸗
ſchwerde an die Aufſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig .Dieſelbe hat keine aufſchiebende Wirkung.

§ 4. Die Ertheilung der nach § 1 Abſatz 1 erforder⸗
lichen Erlaubniß erfolgt in widerruflicher Weiſe . Wegen der

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 13. März1885 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 204 ) ſind folgende Spreng⸗ſtoffe als folche , welche vorzugsweiſe als Schießmittel gebraucht wer⸗den, bezeichnet :
1. alle zum Schießen aus Jagd - oder Scheibengewehren oder zuSprengungen in Bergwerken , Steinbrüchen u. ſ. w. dienenden ,aus Salpeter , Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulverſorten ;die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Spreng⸗ſtoffe , ſoweit ſie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündſpiegelfür dergleichen verarbeitet ſind ;
8. die Vereinigung der unter 1. und 2. genannten Stoffe in fertigeGewehr⸗ , Piſtolen⸗ oder Revolverpatronen , einſchließlich der unter

Verwendung von Knallqueckfilber ohne Pulver hergeſtellten Pa⸗tronen für Taſchengewehre , Piſtolen oder Revolver .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 9



Der Verkehr mit Exploſipſtoffen .

Beſchwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorſchrift des § 3 Au
des gegenwärtigen Geſetzes . des

§§ 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß — der

brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( fämmt⸗ ſtof
lich Verbrechensſtrafen ) . übe

§ 9. Wer der Vorſchrift in dem erſten Abſatz des §1 betl

zuwider es unternimmt , ohne polizeiliche Ermächtigung Spreng⸗ bea

ſtoffe herzuſtellen , vom Auslande einzuführen , feilzuhalten , zu
verkaufen oder ſonſt an Andere zu überlaſſen , oder wer im

Na
Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird , ohne polizeiliche Er⸗

laubniß hierzu nachweiſen zu können , iſt mit Gefängniß von
bt2 8 0 SVII50 Afor3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen . f1

leicher Strafe verfällt , wer die Vorſchriften des § 1 Sp
Abſatz 2, die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des § 2 Futl
getroffenen Anordnungen oder die bereits beſtehenden oder

en
noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen über lich
den Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1 Abſatz 1

ſteh
Anwendung findet , übertritt .

1
§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu den in 858 8 f

5 und 6 bezeichneten Handlungen und Ahnliches mit Zuchthaus .
8
8 .

§ 11 . In den Fällen der §8 5, 6, 7, 8 und 10 kann Jul
auf Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden . In den —
Fällen der §88 5, 6, 7, 8 und in dem Falle einer Anwen⸗ derl

dung der Strafvorſchriften des § 9 iſt auf Einziehung der Lag
zur Zubereitung der Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimmten Sta

Gegenſtände , ſowie der im Beſitze des Verurtheilten vorge⸗ Aus
fundenen Vorräthe von Sprengſtoffen zu erkennen , ohne Unter⸗ der

ſchied , ob dieſelben dem Verurtheilten gehören oder nicht . der
§ § 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den 88 5 —8 und einer

10 ſowie Übergangsbeſtimmungen .

3 . Vollzugsverordnung des Miniſteriums des —5
Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1 . Sept . 1884 führt

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 ) Erla
in der durch Verordnung vom 17 . Juni 1887 ( Geſetz⸗ und Verord⸗

nungsblatt Seite 128 bewirkten Faſſung .

§ 1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus dem
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Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

Auslande einzuführen beabſichtigt , hat zuvor die Genehmigung
des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die Herſtellung ,
der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung der Spreng⸗
ſtoffe ſtattfinden ſoll . Erſtreckt ſich die betreffende Thätigkeit
über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigung eines jeden
betheiligten Bezirksamtes hinſichtlich der in ſeinem Bezirke
beabſichtigten Thätigkeit erforderlich .

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die
Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe und zwar
in der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt
werden kann , die Angabe der größten Gewichtsmenge , bis
zu welcher die gleichzeitige Lagerung bezw . Verwendung der
Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des Ortes
enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder Ver⸗
wendung ſtattfinden ſoll . Soweit die Errichtung einer gewerb⸗
lichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in Frage
ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte Geneh⸗
migung zu ertheilen beabſichtigt , außerdem die Vorſchrift des
§ 16 der deutſchen Gewerbeordnung in der Faſſung vom 1.
Juli 1883 zur Anwendung .

§ 2. Die bezirksamtliche Genehmigung iſt nicht erfor⸗
derlich , wenn Sprengſtoffe , welche nicht zur Verwendung oder
Lagerung im Großherzogthum , ſondern ſür andere deutſche
Staaten beſtimmt ſind , über die badiſche Grenze aus dem
Auslande eingeführt werden ſollen ; doch iſt in dieſem Falle
der Nachweis der erfolgten Genehmigung der Einfuhr Seitens
der Polizeibehörde des betreffenden deutſchen Staates durch
einen von derſelben ausgeſtellten Erlaubnißſchein zu erbringen .

In allen Fällen der Einfuhr von Sprengſtoffen aus dem
Auslande über die badiſche Grenze , ſei es nach Baden , ſei
es nach einem anderen deutſchen Bundesſtaat , hat der Ein⸗
führende eine amtlich beglaubigte Abſchrift des polizeilichen
Erlaubnißſcheines der Zollbehörde einzuhändigen .

§ 3. ( übergangsbeſtimmung . )
§ 4 . über die durch § 3 des Geſetzes innerhalb 14 Tagen

gegen die verſagende Verfügung des Bezirksamtes zugelaſſene
85



132 Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

Beſchwerde , welche bei letzterem anz zuzeigen und zu begründen
iſt , entſcheidet das Miniſterium des Innern .

§ 4a . Der Vertrieb von Sprengſtoffen darf nur an

ſolche Perſonen erfolgen , 7
im Beſitze einer Genehmigung

im Sinne des § 1 Abſatz 1 des Reichsgefetzes vom 9. Juni
1884 ſind Inde ſich über dieſen Beſitz dem Inhaber des

Sprengſtofflagers gegenüber
§ 5. Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe

von Sprengſtoffen befaßt , hat vom 11 . September d. J . an

für jedes Sprengſtofflager ein Regiſter nach anliegendem
Formular ' ) zu führen , welches am letzten Tage iedes Monats

abzufchließen iſt und eine Abſchrift jedes mit diefer n Abſchluß
verſehenen Monatsregiſters 3 Bezirksamt , in deſſen Bezirk
das Sprengſtofflager ſich befindet , .

§ 6. Auf Sprengſtoffe , welche , wie Schieß pulver, vor⸗

zugeweiſe als Schießmittel gebraucht werden , 8 owie auf die

in §S 1 Abſatz 4 des Reichsgeſetzes vom 9.
mni

1884 be⸗

leichneten Sprengſtoffe findet gegenwärtige Verordnung keine

Anwendung .

Das Formular iſt durch Verordnung vom 17. Juni 1887
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 128 ) erweitert worden .

Formular.

Regiſter
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41
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134 Der Verkehr mit Cxploſivſtoffen .

4 . Verordnung des Miniſteriums des Innern und

des Handels vom 6 . November 1879 , den Verkehr
mit exploſiven Stoffen betreffend .

( Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 8831. )

gly
Auf Grund des § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuches für plo

das deutſche Reich und des Artikel 3 VI . a . des badiſchen
Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . De⸗

zember 1871 wird hinſichtlich des Verkehrs mit exploſiven
Stoffen mit Rückſicht auf die von dem Bundesrath hierüber Pr.
vereinbarten Beſtimmungen und unter Aufhebung der Ver⸗

ordnung vom 30 . Juni 1865 , „die Verhütung von Gefähr⸗ ei
dungen durch Schießpulver und andere explodirende Stoffe We
betr . “, ſowie der Verordnung vom 8. Oktober 1866 , die Ver⸗

*

hütung von Gefährdungen durch Sprengöl ( Nitroglycerin ) A

betr . “, verordnet , was folgt :

Sa

§ 1. Die exploſiven Stoffe , auf welche ſich die nach⸗ R
ſtehenden Beſtimmungen beziehen , ſind : Far0

Schieß⸗ und Sprengpulver ; büe

Nitroglycerin ( Sprengöl ) und Nitroglycerin enthaltende unt

Präparate , insbeſondere Dynamit lein nicht abtropfbares nack

Gemiſch von Nitroglycerin mit pulverförmigen , an ſich
nicht exploſiven Stoffen ) ; Toꝛ

Nitrocelluloſe , insbeſondere Schießbaumwolle ; nich

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure Salze ode

enthalten ;
Knallqueckfilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten von

Präparate .
Kor

Unter den exploſiven Stoffen im Sinne dieſer Verord⸗
85 5 8

nung ſind außerdem inbegriffen :

Pulvermunition , Feuerwerkskörper und Zündungen mit Ma

Ausnahme der in der Armee und Marine vorgeſchrie⸗
benen nicht ſprengkräftigen Zündungen . nen

Letztere, ſowie Zündhütchen , Zündſpiegel und Metall⸗ reit
patronen unterliegen den Vorſchriften dieſer Verordnung nicht . ſind



und

kehr

für
ſchen

De⸗

ſiven
züber

Ver⸗

fähr⸗
toffe
Ver⸗

erin )

nach⸗

tende

ares

ſich

dalze

Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

1. Cransport exploſiver Stoffe .

Allgemeine Beſtimmungen .
§ 2. Von der Verſendung ſind ausgeſchloſſen :
Nitroglycerin als ſolches , abtropfbare Gemiſche von Nitro⸗

glycerin , ſowie Gemiſche von Nitroglycerin mit an ſich ex —
ploſiven Stoffen , als nitriter Celluloſe , Pulverſätzen ꝛc. ;

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure
Salze enthalten ;

Knallqueckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate .

Jedoch find alle zur Verſendung auf der Eiſenbahn je —
weils zugelaſſenen Stoffe auch zur Verſendung auf Land - und

Waſſerwegen zugelaſſen .

A. Verſendung exploſiver Stoffe auf Landwegen .
§ 3. Der Transport exploſiver Stoffe auf Fuhrwerken ,

welche gleichzeitig zur Perſonenbeförderung dienen , iſt verboten .
Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in ſehr dringenden
Fällen die zur Beſeitigung von Eisſtopfungen nöthigen Spreng⸗
büchſen und das zur Füllung der letzteren erforderliche Pulver
unter Begleitung zuverläſſiger Perſonen in kürzeſter Friſt
nach dem Beſtimmungsort geſchafft werden ſollen .

§ 4. Exploſive Stoffe ſind in hölzernen Kiſten oder

Tonnen , deren Fugen ſo gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen
nicht ſtattfinden kann , und welche nicht mit eiſernen Reifen
oder Bändern verſehen ſind , feſt zu verpacken .

Pulver kann in metallene Behälter ( ausgeſchloſſen ſolche
von Eiſen ) verpackt werden .

Vor der Verpackung in Tonnen oder Kiſten muß loſes
Kornpulver in leinene , Mehlpulver in lederne Säcke geſchüttet
werden .

Dynamit darf nur in Patronen , nicht auch in loſer
Maſſe verſendet werden .

Dynamitpatronen und Schießbaumwollpatronen ( Patro⸗
nen , welche aus gepreßter , gemahlener Schießbaumwolle be⸗
reitet und mit einem Überzug von Paraffin verſehen ſind ) ,
ſind durch eine Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigen .
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Dynamit⸗ und Schießbaumwollpatronen , Schießbaumwolle ,
ſowie andere Nitrocelluloſe dürfen weder mit Zündungen ver⸗
ſehen , noch mit ſolchen in dieſelben Behälter verpackt werden .

Schießbaumwolle , ſowie andere Nitrocelluloſe muß bis
zu mindeſtens 20 Prozent Waſſergehalt angefeuchtet in waſſer⸗
dichte Behälter beſonders feſtgepackt ſein , ſo daß eine Reibung
des Inhaltes nicht ſtattfinden kann .

5

Die zur Verpackung exploſiver Stoffe dienenden Behälter
müſſen je nach ihrem Inhalte mit der Aufſchrift : Pulver ,
Pulvermunition , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dynamit ,
Schießbaumwolle verſehen , Behälter , welche Dynamit enthalten ,
außerdem mit der Firma oder der Marke der Fabrik , aus
welcher das Dynamit herrührt , bezeichnet ſein .

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle enthaltenden
Behälter darf 85 Kilogramm , das Bruttogewicht der Pulver
Pulvermunition , Feuerwerkskörper oder Zündungen enthal —
tenden Behälter 75 Kilogramm , das Bruttogewicht der Dy⸗
namitpatronen enthaltenden Behälter 35 Kilogramm nicht
überſteigen .

Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene
Verpackung genügt auch für den Transport auf Land - und

Waſſerwegen .
§. 5. Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer

oder offenes Licht nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen , insbeſondere von Dynamit , hat unter

ſorgfältiger Vermeidung von Erſchütterungen zu erfolgen .
Die betreffenden Behälter dürfen deshalb nie gerollt oder ab⸗

geworfen werden .

Soll das Verladen ausnahmsweiſe an einer anderer
Stelle , als vor der Fabrik oder dem Lagerraume oder inner⸗
halb derſelben geſchehen , ſo iſt hierzu die Genehmigung der

Ortspolizeibehörde einzuholen und deren Weiſungen nachzu⸗
kommen .

§ 6. Die Behälter müſſen auf dem Fuhrwerke ſo feſt
verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln , Stoßen ,
Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen geſichert

ſind ; insbeſondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt wer⸗
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Der Verkehr mit Exploſivſtoffen . 137

den, müſſen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter
Haar⸗ oder Strohdecken gegen jede rollende Bewegung ge⸗
ſichert werden .

§ 7. Exploſive Stoffe dürfen nicht mit Zündhütchen,
Zündpräparaten oder ſonſtigen , leicht entzündlichen Gegen⸗
ſtänden zuſammen verladen werden .

Es iſt unterſagt , Dynamit oder Schießbaumwolle mit
Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern oder Zündungen
zuſammen zu verladen .

§ 8. Wird loſes Pulver in Mengen von nicht mehr als
15 Kilogramm Bruttogewicht , oder werden andere exploſive
Stoffe in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Brutto⸗
gewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen Transporte außer
der Vorſchrift des §S 3 nur die von der Verpackung und von
der Bezeichnung der Behälter handelnden Vorſchriften dieſes
Abſchnittes Anwendung .

§ 9. Zur Beförderung von exploſiven Stoffen dienende
Fuhrwerke müſſen , wenn ſie unbedeckt ſind , mit einem Plan⸗
tuche überſpannt werden .

Sie müſſen als Warnungszeichen eine von Weitem er⸗
kennbare ſchwarze Fahne mit einem weißen P tragen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe
angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvor⸗
richtung (Krätzer ) geſtattet , welche aber ganz vom Radſchuh
bedeckt ſein muß .

§ 10 . Wer exploſive Stoffe in Mengen von mehr als
35 Kilogramm Bruttogewicht verſendet , muß der Ortspolizei⸗
behörde des Abſendeorks davon unter Angabe des Transport⸗
weges Anzeige machen und den Frachtſchein derſelben zur
Viſirung vorlegen .

§ 11 . Auf Fuhrwerken , welche exploſive Stoffe führen ,
darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten , Tabake nicht
geraucht werden . Auch in der Nähe der Fuhrwerke iſt das
Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das Tabakrauchen
verboten .

§ 12 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen
nur im Schritt fahren und dürfen von anderen Fuhrwerken I ,
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ſowie von Reitern nur im Schritt paſſirt werden . Beſtehtein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo müſſen dieſelbenwährend der Fahrt eine Entfernung von mindeſtens 50 Meter
unter einander einhalten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen,während ſie halten , niemals ohne Bewachung bleiben .
Von Werkſtätten , Wohnhäuſern und öffentlichen Gebäu⸗den muß die Halteſtelle bei Schießpulper mindeſtens 150 Meter ,bei Dynamit mindeſtens 400 Meter entfernt liegen .
Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stundein der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Orts⸗-Polizei⸗behörde rechtzeitig Anzeige zu machen , welche die ihr erfor⸗derlich erſcheinenden Vorſichtsmaßregeln zu treffen hat .
§ 14 . Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen müſſen von

Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven mindeſtens 300Meter entfernt bleiben . Sind Wegſtrecken zu paſſiren , aufwelchen wegen der gleichlaufenden Richtung der Eiſenbahnund des Weges oder wegen der Frequenz der Bahn obigerVorſchrift nicht genügt werden kann , ſo iſt der Eiſenbahn⸗Betriebsbehörde ( Bahnamt ) , welcher die unmittelbare Betriebs⸗
leitung der betreffenden Strecke obliegt , von dem beabſichtigtenTransporte rechtzeitig Anzeige zu machen , und hat dieſedann die zur Beſeitigung von Gefahr geeigneten Anordnungen
zu treffen .

Die der Eiſenbahnbetriebsbehörde zu machende Anzeigehat die genaue Bezeichnung des Transports , der Zeit , in
welcher derſelbe ſtattfinden ſoll , ſowie der von demſelben zu⸗rückzulegenden Wegſtrecke unter beſonderer Vermerkung der⸗
jenigen Theile dieſer Wegſtrecke zu enthalten , wo die Fuhr⸗werke nicht mindeſtens 300 Meter vom Eiſenbahnplanum ent⸗
fernt gehalten werden können . Sind hievon mehrere Bahn⸗amtsbezirke berührt , ſo iſt die Anzeige an das zunächſt in
Betracht kommende Bahnamt zu richten .

§ 15 . Der Transport durch zuſammenhängend gebauteOrtſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe Orte nicht auf fürFrachtfuhrwerk paſſirbaren Wegen umfahren werden können .
Iſt die Durchfahrt unvermeidlich , ſo iſt von der bevorſtehen⸗
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den Ankunft des Transportes der mit der Wahrnehmungder Ortspolizei betrauten Behörde zeitig Anzeige zu machen ,und ſind deren Beſtimmungen zu erwarten . Die Behörde
hat den zu nehmenden Straßenzug zu beſtimmen , denſelbenvon anderen Fahrzeugen möglichſt frei zu halten und Sorge
zu tragen , daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthaltund mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

§ 16 . Das Abladen hat den Vorſchriften des § 5 ent⸗
ſprechend zu erfolgen .
B. Verſendung exploſiver Stoffe auf Schiffen

und Fähren . )
§ 17 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,

dürfen exploſive Stoffe nicht transportirt , an Schießpulveroder Feuerwerkskörpern jedoch darf ſo viel mitgeführt werden ,als zur Abgabe von Signalen nothwendig iſt .
Die in § 3 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auchhier Anwendung .
§ 18 . Die 88 4, 5 ( Abſatz 1 und 2) , 10 und 16 fin⸗den auch bei Verſendung von exploſiven Stoffen auf Schiffenund Fähren Anwendung .
Die zu Paketen vereinigten Dynamitpatronen ſind außer⸗dem mit einer das Eindringen von Waſſer oder Feuchtigkeit

verhindernden Umhüllung , z. B . mit Gummilöſung verklebten
Gummibeuteln zu verfehen .

Das Ein⸗ und Ausladen darf nur an einer von der
Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche möglichſtweit von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß , erfolgen .

) Wegen des Transports von explodirenden Stoffen auf demBodenſee , Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaffhauſenvergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler Ver⸗
trags ( Regierungsblatt 1868 Seite 220 und 240 ) , auf dem Rheinvon Baſel an abwärts die Bekanntmachung des Handelsminiſteriumsdom 1. März 1880 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 30) , abge⸗ändert durch Bekanntmachung vom 21 . Februar 1887 ( Geſetz⸗ undVerordnungsblatt Seite 67) , auf dem Neckar § § 37 und 39 der
Neckarpolizeiordnung ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 153).Die Bemerkung zu 8 32 der Verordnung iſt auch auf dieſe Vor⸗ſchriften anwendbar .
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Für das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafen⸗
aufſichtsbehörde die Ladeſtelle anzuweiſen .

Die Ladeſtelle darf dem Publikum nicht zugänglich ſein
und iſt , wenn ausnahmsweiſe das Ein - oder Ausladen bei

Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt - und hochſtehenden Laternen

zu erleuchten .
Die mit exploſiven Stoffen gefüllten Behälter dürfen

nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht oder daſelbſt zugelaſſen
werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 19 . Die exploſiven Stoffe müſſen auf demSchiffe in
einem abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen mög⸗
lichſt weit von dem Keſſelraum entfernt ſein muß , unter Deck

feſt verſtaut verladen werden . Bei Verladung in offenen Booten

müſſen letztere mit einem Plantuche überſpannt werden .

Weder in dieſem , noch in den unmittelbar daranſtoßen⸗
den Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre verpackt
ſein . Leicht entzündliche Stoffe find mit Ausnahme der zum
Betriebe der Dampfkeſſel oder der Küchen dienenden Brenn⸗
materialien von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt aus⸗

geſchloſſen . Brennmaterialien dürfen nur in feuerſicheren und

leicht unter Waſſer zu ſetzenden beſonderen Räumen aufbe⸗
wahrt werden

Das Schiff muß mit einer von Weitem erkennbaren ſtets
ausgeſpannt gehaltenen ſchwarzen Flagge mit weißem P.

verſehen werden .

Die Vorſchrift des §S 1 findet auf dem Transport zu
Schiffe ſinngemäße Anwendung .

§ 20 . Im übrigen iſt beim Transport exploſiver Stoffe
auf Schiffen Folgendes zu beobachten :

a . Sind zuſammenhängend gebaute Ortſchaften zu berühren ,
ſo iſt wie bei dem Landtransporte zu verfahren . Die

Durchfahrt iſt von der Behörde nur zu geſtatten , nach⸗
dem die Paſſage frei gemacht , und die Anordnung ge⸗
troffen iſt , daß Brücken ꝛc. ꝛc. ohne Aufenthalt paſſirt
werden können . In größeren Städten und bei beengten
Waſſerſtraßen iſt die Behörde befugt , die Durchfahrt
ganz zu unterſagen .
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Sind Schiffbrücken oder Schleuſen zu paſſiren , ſo iſt
dem Brücken⸗ oder Schleuſenwärter von der bevorſtehen⸗
den Ankunft des Fahrzeugs und ſeiner ungefähren Größe
zeitig Anzeige zu machen .

c. In Betreff des Paſſirens von Eiſenbahnbrücken iſt , wie

im § 14 vorgeſchrieben , zu verfahren .
d. Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen, welche dem

Publikum nicht zugänglich ſind .

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntniß zu

ſetzen und hat Vorſchriften über Ort , Zeit und Vorſichtsmaß⸗
regeln im Einzelnen zu geben .

Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen, ſo iſt die

Hafenaufſichtsbehörde vorher in Kenntniß zu ſetzen, und von

dieſer das Erforderliche anzuordnen .

§ 21 . Fähren , welche Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen

überſetzen , dürfen nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke oder

Perfonen befördern .

C. Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſen⸗
bahnen .

§ 22 . Die Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſenbahnen
iſt durch beſondere Beſtimmungen geregelt .

SÆ

2. Handel mit exploſtven Stoffen . “ )

§ 23 . Wer exploſive Stoffe feilzuhalten beabfichtigt ,
muß davon dem Bezirksamte Anzeige machen , welches je nach

Umſtänden die im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit erfor —

derlichen Bedingungen feſtzuſetzen und deren Erfüllung zu

überwachen hat .
§ 24 . Die Abgabe von exploſiven Stoffen an Perſonen

unter 16 Jahren iſt verboten .

§ 25 . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper und

Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm , ſo⸗
wie alle ſonſtigen exploſiven Stoffe in jeder Quantität dürfen

9) Die 88 23 —26 ſind durch die § s 1 —4 des Reichsgeſetzes
gegen den verbrecheriſchen Gebrauch von Sprengſtoffen und die Ba⸗
diſche Vollzugsverordnung hiezu ( ſiehe Seite 128 und 130 ) weſent⸗

lich modifizirt .
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nur an ſolche Perſonen abgegeben werden , von welchen ein
Mißbrauch nicht zu beſorgen iſt , und welche in dieſer Hin —
ſicht dem Verkäufer vollkommen bekannt ſind . Wofern letz⸗
teres nicht der Fall iſt , hat ſich der Käufer durch ein Zeug⸗
niß der Ortspolizeibehörde auszuweiſen , daß der Abgabe kein
Hinderniß im Wege ſteht . Dieſes Zeugniß iſt bei der Ab⸗

gabe von Dynamit , Schießbaumwolle und der in § 2 be⸗
zeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlich .

Die Ortspolizeibehörde hat ſich vor Ertheilung des Zeug⸗
niſſes über die Art der beabſichtigten Verwendung und den
etwa beabſichtigten Aufbewahrungsort zu erkundigen und ge⸗
eigneten Falls die entſprechenden Maßnahmen zu treffen .

An jeder Dynamitpatrone muß die Bezeichnung „ Dynamit “
und die Firma der Fabrik deutlich angebracht ſein .

§ 26 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkauf
von exploſiven Stoffen befaßt , iſt verpflichtet , über alle Käufe
und Verkäufe von Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern
und Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm ,
ſowie über alle Käufe und Verkäufe ſonſtiger exploſiver Stoffe
ein Buch zu führen , welches über die Namen und die Legiti⸗
mation der Abnehmer , den Zeitpunkt der Abgabe und die
abgegebenen Quantitäten Aufſchluß gibt .

Dieſes Buch , ſowie die nach § 25 erforderlichen Zeug⸗
niſſe ſind der Polizeibehörde auf Verlangen jeder Zeit zur
Einſicht offen zu legen .

3. Tagrrung exploſiver Stoffe .

A . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper
und Zündungen .

§ 27 . Wer mit Pulver , Pulvermunition , Feuerwerks⸗
körpern und Zündungen Handel treibt , darf

I . im Kaufladen nicht mehr als ein Kilogramm ,
2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 5 Kilogramm vor⸗

räthig halten .
Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die

Erhöhung des Vorraths unter 2. zeitweilig bis auf 10 Kilo⸗
gramm vom Bezirksamt geſtattet werden .
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Die Aufbewahrung desſelben darf nur in einem auf dem

Dachboden ( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſteinrohre
in Verbindung ſtehenden abgeſonderten Raume , der beſtändig
unter Verſchluß zu halten iſt und mit Licht nicht betreten wer⸗
den darf , erfolgen . Die Behältniſſe müſſen den Beſtimmungen
in § 4 Abſatz 1 und 2 entſprechen und bedeckt ſein .

§ 28 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung des

§ 27 fallen , bedürfen behufs der Aufbewahrung von mehr
als 1 Kilogramm der bezirksamtlichen Erlaubniß .

§ 29 . Größere als die im §S 27 bezeichneten Mengen
ſind außerhalb der Ortſchaften in beſonderen Magazinen auf⸗

zubewahren , von deren Sicherheit das Bezirksamt und , ſo —
weit es ſich um militäriſche Magazine handelt , das Bezirks⸗
amt in Gemeinſchaft mit der Militärbehörde ſich überzeugt
hat . Dieſe Magazine ſind vor dem Beginne des Gebrauches
zu dem bezeichneten Zwecke beim Bezirksamt anzumelden .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu dem

Magazine in den Händen der Behörden bleiben .

Auf Kriegspulvermagazine in Feſtungen finden vor⸗

ſtehende Beſtimmungen keine Anwendung .
§ 30 . Die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ,

ſowie an der Verbrauchsſtätte unterliegt den im § 31 ge⸗
gebenen Vorſchriften .

B. Andere Sprengſtoffe .

§ 31 . Die in § 2 aufgeführten exploſiven Stoffe dürfen
nur an der Herſtellungsſtätte , Dynamit und Nitrocelluloſe
außer an der Herſtellungsſtätte nur an denjenigen Orten ,
wo dieſe Stoffe behufs eines gewerblichen Betriebes zur un⸗
mittelbaren Verwendung gelangen oder in beſonderen Ma⸗

gazinen aufbewahrt werden .

Für die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ſind
die bei Ertheilung der Konzeſſion — § 16 der Gewerbeordnung
vom 21 . Juni 18691 ) —vorgeſchriebenen Bedingungen , in

Ermangelung ſolcher Vorſchriften die Weiſungen des Bezirks⸗
amts zu beachten .

) Siehe Seite 71.
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Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die be⸗
ſonderen Magazine bedürfen der bezirksamtlichen Genehmig —
ung und ſind nach den von dem Bezirksamte zu ertheilenden
Vorſchriften einzurichten .

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt
in derſelben Weiſe wie bei ihren Pulvermagazinen die Mi —
litärbehörde (§S 29 ) .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den
Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

4. Strafbeſtimmungen .
§ 32 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften

werden nach § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs für das
Deutſche Reich beſtraft . ))

5. Schlußbeſtimmungen .
§ 33 . Die Vorſchriften über militäriſche , von Militär⸗

perſonen begleitete Transporte exploſiver Stoffe , ſowie die
internationalen Verabredungen über den Verkehr mit Spreng⸗
ſtoffen bleiben unberührt .

5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 18 . November 1885 , die Verhütung der Ge⸗

fährdung militäriſcher Pulvertransporte betr .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 376. )

Wagenführer , Schiffsführer , Reiter und andere Perſonen
haben den an ſie von den Begleitkommandos militäriſcher
Pulvertransporte behufs Verhütung der Gefährdung der
Transporte gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder
Unterlaſſungen — insbeſondere zu langſamem Vorbeipaſſieren ,
zum Ausweichen , zum Unterlaſſen von Tabakrauchen , zum
Auslöſchen von Feuer — ungeſäumt Folge zu leiſten .

Zuwiderhandlungen werden — unbeſchadet des nöthigen⸗

) Inſoweit jedoch Sprengſtoffe , auf welche 8 1 Abſatz 1 des
ſogenannten Dynamitgeſetzes ( Seite 128 ) Anwendung findet , in Frageſtehen , tritt bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung nichtdie Strafe des 5 367 Ziffer 5, ſondern die erheblich höhere des 8 9
genannten Geſetzes ein .
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falls von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringen⸗
den unmittelbaren Zwanges — nach §S 367 Ziffer 5 des

Reichsſtrafgeſetzbuches beſtraft .

6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,

wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde ertheilten
Anordnungen zuwiderhandelt . ! )

§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗
ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen⸗

thum Sprengungen durch explodirende Stoffe vornimmt , wird
an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 445. )
Auf Grund des 8§ 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz⸗

buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗
ordnet , was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgendes
zu beachten :

a. Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaumwolle ,
verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum Sprengen
iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da
geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

) Die Erlaubniß zur Errichtung von Schießſtätten , unter
welchen bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen
zu verſtehen find , ertheilt das Bezirksamt . § 4 d der Verordnungvom 20 . September 1864 . Die Scheibenſchießen ſelbſt find nicht an
eine beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen der Nähe

bewohnter Orte §367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 117 )
in Anwendung kommt .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 10
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b. Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a . Abſatz

aind 2

Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtes
Papier verwendet werden .

C. Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benöthigten Spreng⸗
ſtoffe darf nur durch den Unternehmer und deſſen Be⸗
auftragten geſchehen. ( Zum Beſitze von Sprengſtoffen —
mit Ausnahme der aus Salpeter , Schwefel und Kohle
hergeſtellten Pulverſorten ( Bekanntmachung vom 27 .
März 1885 , Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 204 )—iſt nach § 1 des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884
Reichsgeſetzblatt Seite 61 ) und § 1 der Vollzugsver⸗
ordnung hiezu vom 1. September 1884 (Geſetz- und
Verordnungsblatt Seite 398 ) die Genehmigung des Be⸗
zirksamts erforderlich . )

Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe
nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragten er⸗
folgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Sprengſtoffe 8
in Empfang nehmen , und nur nach ihrer Anweiſung darf
er ſie verwenden . Die nicht verwendeten Sprengſtoffe
muß der Arbeiter vor Verlaſſen der Arbeit dem Unter⸗
nehmer oder deſſen Beauftragten an dem zur Aufbe⸗ 1
wahrung beſtimmten Orte abgeben .

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗
ſchluſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwendungs⸗
ſtelle gebracht werden .

d. Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welche
keinen Funken reißen , verwendet , und es dürfen dieſe
Mittel ebenſo wie die Patronen nur mittelſt hölzerner
oder kupferner Dämmer (Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen
iſt verboten .

e. Zündpatronen ſind loſe aufzulegen und niemals zu
drücken .

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das
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Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch Ein⸗
führung der Schlagpatronen und das Anzünden der
Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläffige Arbeiter erfolgen .

In mit Dynamitpatronen gefüllte Bohrlöcher darf
der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .

Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver⸗
wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüſſe darf nur
mittelſt Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,
daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit
bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen .

Zündruthen aus Holz mit Pulver getränkt dürfen nicht
verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un⸗
unterbrochenen Zufammenhang zu unterſuchen .

Die Schüſſe ſind vor dem Abbrennen , wo dies möglich
und nothwendig iſt , ſo mit geflochtenen Hürden , Fa⸗
ſchinen und dergleichen zu decken , daß die Sprengſtücke
nicht in gefahrbringender Weiſe umherfliegen können .
Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen, nachdem
ein dreimaliges Warnungszeichen vermittelſt eines Sig⸗
nalhornes , einer Glocke oder eines lauten Zurufes ge⸗
geben worden iſt .

Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter min⸗
deſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu entfernen ,
beziehungsweiſe ſich in den dazu beſonders vorgeſehenen
Schutzraum zu begeben ; ſie müſſen dort bleiben , bis
nach erfolgter Sprengung wiederum ein Zeichen gegeben
worden iſt . Hat ein Schuß verſagt , ſo darf das Zeichen
zum Verlaſſen der geſchützten Stellung erſt gegeben wer⸗
den , nachdem ſeit dem Anzünden des letzten Schuſſes
wenigſtens 10 Minuten verfloſſen ſind .

Das Ausbohren von Schüſſen , welche verſagt haben , iſt
verboten .

10⁷



Der Verkehr mit Explofivſtoffen .

Bei den mit Sprengölpräparaten beſetzten Bohrlöchern
iſt das Tieferbohren etwa ſtehen gebliebener Pfeifen
( Bohrlöcherreſte ) verboten .

k . Bei dem Transport der Sprengmittel in die Aufbe⸗
wahrungs⸗ und Ausgaberäume , beim Fertigen und Um⸗
arbeiten der Patronen , beim Beſetzen und Abbrennen
der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verboten .

Sprengölpräparate dürfen niemals an die Flamme
des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von

Ofen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte

gebracht werden , wo die Temparatur über 300 R . ſteigen Nä
kann .

en
1. Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Aufthauen 1

gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſonderer Leitung
und Aufſicht des Unternehmers oder ſeines hierzu Be⸗ ent .
auftragten in geſondert gelegenen Räumen in ange⸗ bei
meſſener Entfernung von Gebäuden geſchehen. wer

Das Aufthauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur in Bet
trockenen Behältern erfolgen , welche von Außen durch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht mit den Pa⸗ 5
tronen oder mit Sprengſtofftheilen in Berührung kommt .

gewSprengölpräparate , die ſich zu zerſetzen beginnen , was

durch ſtechenden Geruch und bei weiterem Fortſchreiten
auch durch Entwickelung rothbrauner Dämpfe erkennbar .

iſt , müſſen aus dem Aufbewahrungsraum ſofort entfernt
und Stück für Stück nach Wegnahme der Hülſe unter

bbeſonderer Aufſicht in offenem Feuer verbrannt werden .
Zum Offnen der Kiſten und Fäſſer , welche Spreng⸗

ſtoffe enthalten , dürfen keine eiſerne oder ſtählerne , ſon⸗
dern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Geräthſchaften
benützt werden .

m. Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter gutem
Verſchluß ſtattzufinden .

Die gleichzeitige Lagerung verſchiedenartiger Spreng⸗
ſtoffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft . 8

Zündhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit den
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Sprengmitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume auf⸗
bewahrt werden .

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht mit
offenem Licht betreten werden . ( Im Übrigen bleiben hin⸗
ſichtlich der Aufbewahrung und Lagerung von Spreng⸗
ſtoffen die allgemeinen Vorſchriften in § S27 ff. der Ver⸗
ordnung vom 6. November 1879 , den Verkehr mit ex⸗
ploſiven Stoffen betreffend (Geſetz = und Verordnungsblatt
Seite 831 ) , maßgebend ) .
§ 2. Die Vornahme von Sprengungen ( § 1) in der

Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen , öf⸗
fentlichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt min⸗
deſtens vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .

Dieſe Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände
entweder nur für den einzelnen Fall , oder , wenn Sprengungen
bei einem Baue oder Betriebe vorausſichtlich häufiger noth⸗
wendig werden , für die Dauer des betreffenden Baues oder
Betriebs gemacht werden .

§ 3. Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenen Falls
anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrungen an⸗
gewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :
a . daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten

und in der Nähe von Eifenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden dürfen ;

b. daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur
Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtzeitiger Warnung und
Anhaltung der auf den Straßen , Wegen , Plätzen , Waſſer⸗
ſtraßen und Eiſenbahnen in der Nähe der Sprengſtelle
verkehrenden Menſchen , Thiere , Fuhrwerke und Fahr⸗
zeuge an beſtimmten Stellen in angemeſſener Entfernung
von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt oder ſonſtige
geeignete Warnungszeichen zur Anwendung gebracht
werden ;

0. daß bei Sprengſtellen , die höher gelegen ſind , als die
durch Sprengungen gefährdeten Straßen , Vege , Plätze ,



Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der letzteren
zum Aufhalten des abgeſprengten und herabgleitenden
Materials hinreichend hohe Fangdämme , ſeitlich Leitwerke

oder ähnliche Vorrichtungen angebracht werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nöthig
oder angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt zu
machen .

Derartige weitergehende Anordnungen können je nach
Erfordern auch im Wege der orts⸗ - oder bezirkspolizeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

§ 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 88 1

und 2, ſowie für die Erfüllung der nach §S 3 Abſatz 1 bis

4 getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unter⸗

nehmer oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Der⸗

ſelbe iſt auch verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß die

Vorſchriften und Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten
Arbeitern befolgt werden .

Weꝛ
3
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